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Erwägung C lautet wie folgt:

C. in der Erwägung, dass diese Verantwortung umso größer ist, als beim gegenwärtigen 
Stand der Verträge

 das Recht von Einzelpersonen auf direkte Anrufung eines europäischen Gerichts 
sehr begrenzt bleibt1,

 Verbandsklagen („collective action“) nicht möglich sind,
 in mehreren Bereichen sogar die Zuständigkeit des Gerichtshofs begrenzt ist (siehe 

Titel IV des EG-Vertrags und Artikel 35 des EU-Vertrags) oder gar nicht existiert 
(zweite Säule - Titel V des EU-Vertrags2),

so dass der europäische Gesetzgeber beim Erlass von Rechtsvorschriften in Bereichen, 
die den Schutz der Grundrechte beeinträchtigen können, umso vorsichtiger handeln 
muss,

1 Urteil des Gerichtshofes vom 25. Juli 2002 in der Rechtssache C-50/00 P, Unión de Pequeños 
Agricultores gegen Rat der Europäischen Union, Slg. 2002, I-6677.

2 Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 7. Juni 2004 in der Rechtssache T-338/02, Segi und andere 
gegen Rat der Europäischen Union, Slg. 2004, II-1647.
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